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möglich, ihre historische Mission zu 
erfüllen. Das erklärt auch, warum in 
der kapitalistischen Gesellschaftsord
nung von der herrschenden Klasse - 
unterstützt von Helfern#und Helfers
helfern innerhalb der Arbeiterbewe
gung - alles darangesetzt wird, revo
lutionäre Arbeiterorganisationen zu 
zersplittern. In der sozialistischen Ge
sellschaft kommt die S. innerhalb des 
Landes vor allem in der Einheit der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei zum 
Ausdruck. Das ist zugleich Grundlage 
und Kraftquell für die Wirksamkeit 
des Bündnisses mit anderen werk
tätigen Klassen und Schichten. Die S. 
wird hier zu einer wichtigen Trieb
kraft der gesamten Gesellschaft (po
litisch-moralische Einheit des Vol
kes). Die internationale S. der Ar
beiterklasse beinhaltet den brüder
lichen Zusammenhalt der revolutio
nären Abteilung eines Landes mit der 
internationalen revolutionären Arbei
terbewegung. Das sozialistische Welt
system ist die entscheidende Kraft 
im antiimperialistischen Kampf. Un
terschiedliche Formen der proletari
schen S. sind u. a.: multilaterale und 
bilaterale Verträge sowie Abstim
mung der innen- und außenpolitischen 
Maßnahmen zwischen den sozialisti
schen Ländern; Arbeitsteilung und 
Kooperation in der sozialistischen 
Gemeinschaft; gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung bei Streikkämpfen, 
Demonstrationen u. a. Aktionen für 
Frieden, Demokratie und Sozialismus 
in den kapitalistischen Ländern; Un
terstützung des nationalen Befrei
ungskampfes unterdrückter Völker, 
Protestbewegungen gegen faschisti
sche und rassistische Regimes, wie 
z. B. in Chile und Südafrika. In Über
einstimmung mit ihrer vom IX. Par
teitag beschlossenen Linie übt die 
SED stets brüderliche Solidarität mit 
dem Kampf der Arbeiterklasse und 
der Werktätigen in der ganzen Welt 
und entwickelt ihre auf dem —^ pro
letarischen Internationalismus be
ruhenden Beziehungen zu den Bruder
parteien.

Souveränität: 1. staatliche S.: un
abdingbare Eigenschaft des Staates 
als Völkerrechtssubjekt, die in der 
ausschließlichen obersten Hoheitsge
walt jedes Staates auf seinem Terri
torium und über dieses, in seinem 
Recht auf freie, unabhängige Ent
scheidung über die Gestaltung seiner 
Gesellschafts- und Staatsordnung, sei
nes Verfassungs- und Rechtssystems 
sowie über seine gesamte Innen- und 
Außen-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Kulturpolitik besteht. Da die S. eine 
unabdingbare Eigenschaft jedes Staa
tes ist, schließt ihre Ausübung für 
jeden Staat die Achtung der S. jedes 
anderen Staates in sich ein; sie setzt 
daher die strikte Achtung der Prin
zipien und Normen des -> Völker
rechts voraus. Die staatliche S. bil
dete sich als politisches und völker
rechtliches Prinzip ausgangs des Feu
dalismus, mit der Entstehung zentra
lisierter absolutistischer Staaten her
aus. Die S., zunächst als Eigenschaft 
des Monarchen aufgefaßt, wurde 
später von den Ideologen der jungen 
Bourgeoisie als Eigenschaft des (bür
gerlichen) Staates formuliert. Als 
staatliche S. hat die S. immer einen 
konkreten Klasseninhalt, der sich aus 
den Machtverhältnissen in dem je
weiligen Staat ergibt. Die S. eines 
kapitalistischen Staates kann ihrem 
Inhalt nach immer nur die S. der 
Bourgeoisie sein. Die S. eines sozia
listischen Staates ist ihrem Klassen
wesen nach die S. der Arbeiterklasse 
und der mit ihr verbündeten Klassen 
und Schichten. Aus diesem unter
schiedlichen Klasseninhalt der staat
lichen S. ergeben sich prinzipielle 
Unterschiede hinsichtlich der Ziel
richtung, der Formen und Methoden 
der Ausübung der S. durch bürger
liche bzw. imperialistische Staaten 
einerseits und sozialistische Staaten 
andererseits, die ihren Ausdruck in 
der gesamten Innen- und Außen
politik dieser Staaten finden. Insbe
sondere wird der Inhalt der S. sozia
listischer Staaten durch den interna
tionalistischen Charakter der —► Dik-


